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Vorreiter) bei 
  

Umweitmediation 
Der große Stellenwert von i 

Umweltmediation zeigte sich 

beim 1. Europäischen Sym- 
posium "Umweltmediation 
in Europa - Neue Wege der 
Konfliktlösung und Partizi- 

pation", das am 22./23. No- 
vember in Wien stattgefun- 

den hat. Reges Interesse an 

den Themen bezeugten die 

über 160 Fachleute und Re- 

ferentInnen aus 18 europäi- 

schen Ländern. Initiiert hat 

dieses Symposium das Um- 

weltministerium und die 

Österreichische Gesellschaft 
für Umwelt und Technik 

(ÖGUT), Wien. 

Interesse an Umweltmediati- 

on als Konsensverfahren be- 

steht besonders für ehemalig 

kommunistisch dominierte 

Länder. Vertreterinnen aus 

Bosnien Herzogowina, 

Tschechien, Bulgarien, Un- 

garn, Rumänien und Litauen 

informierten sich über den 

Stand und die Möglichkeiten 

dieses alternativen Konflikt- 

lösungsmodells. 

Grundtenor der anwesenden 

Fachleute war der Wunsch, 

nach einem lebhaften Wis- 

sensaustausch auf europäi- 

scher Ebene. 

Mag. Anita Zieher, Fachfrau 

für Umweltmediation, ÖGUT, 
ortet für das Thema ein stei- 

gendes öffentliches Interesse 
in der Zukunft: "Es ist kein 

Zufall, dass wir heute bei 
diesem Symposium die größ- 
te Bank Österreichs und die 
größten Infrastruktur- und 

Wissenschaftseinrichtungen 
als Kooperationspartner ha- 

ben." 

Dr. Heinrich Vana referierte 

über das beim erfolgreichen 

Mediationsverfahren Gastei- 

nertal erstellte Vertragswerk. 

Weitere Informationen über 

den Verlauf des Symposi- 

ums, in Kürze auf: 

www.environ-mediation.net 
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Vertragliche Absicherung von Mediationsresultaten 
  

  

  

ENGE 
„Ergebnissejmüssen den 

Wirren der Zeit standhalten“ 
So lautete die Forderung 
der TeilnehmerInnen des 

Mediationsverfahrens 
im Gasteinertal. Dafür 
hat Dr. Heinrich Vana 

mit seinen Vertrag zur 
Absicherung der Verfah- : 
rensergebnisse gesorgt. 

Rechtsanwalt, 
Dr. Heinrich Vana ist 
Partner der Kanzlei 
Böhm, Breitenecker, 

Kolbitsch in Wien. Er ist 
Europarechtsexperte und 

betreut NGO’S gegen- 
über der Europäischen 

. Kommission im Kampf 
gegen Rassismus und 

Diskriminierung. 

AA: Herr Dr. Vana, wie sehen 
Sie Ihre Rolle im Mediations- 
verfahren „Gasteinertal“ und 
„Flughafen Wien‘? 

Dr. Vana: Die Tauernbahn, 

die gekrönte Häupter zur Kur 

und zum Schifahren nach 

Gastein brachte, ist heute ei- 

ne Hauptachse des Alpen- 

transits, deren Lärm die Exi- 
stenz der Kurorte im Gastei- 

nertal bedroht. 

Die Ausgangsposition war: 

In einem eisenbahnrechtli- 

chen Verfahren hat das Ga- 
steinertal nur geringe Chan- 
cen sein Recht auf Schutz vor 

Lärm und Erschütterungen 
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durchzusetzen. Damit war 

mein Ziel, für die Gemeinden 

und Bürgerinitiativen eine 

andere Diskussionsform zu 

finden, in denen das Tal zu 

Wort kommen würde. Dies 

ist gelungen. Der damalige 

Bundesminister Dr. Einem 

hat zugestimmt, dass mit Hil- 

fe eines Mediators und mit 

Hilfe von Sachverständigen 

und Beratern Einvernehmen 

über die Trassenführung ge- 

funden werden soll. Ich habe 

die Gemeinden und Bürger- 

initiativen während es ge- 
samten Mediationsverfahrens 

beraten. Im Mediationsver- 

fahren Flughafen Wien ist 

meine Rolle eine bescheide- 

nere. Ich habe bei der Ausar- 

beitung der Mediationsver- 

einbarung, also der Grundlage 

des weiteren Verfahrens mit- 

geholfen und ich berate Bür- 

gerinitiativen. 

AA: Die MediatorInnen. des 
MV Gasteinertal bezeichnen 
diesen Vertrag als "Neuland". 
Vertragliche Vereinbarungen 
bei MV gab es bisher auch 
schon. Was ist also das Neue 
daran? 

Dr. Vana: Sie haben Recht, 

ein Verhandlungsergebnis in 

einem schriftlichen Vertrag 

festzuhalten und zu vereinba- 

ren, wie man künftig mitein- 

ander umgehen will, ist 

nichts Neues. Neuland war 

allerdings für Österreich ein 
Umweltmediationsverfahren 

für ein Infrastrukturprojekt 

vom Ausmaß der Hochlei- 

stungsstrecke durch das Ga- 

steinertal. 

Die Gemeinden und Bürgeri- 

nitiativen haben in diesem 
Verfahren gleich zu Beginn 
die ‘Gretchenfrage gestellt: 
"Wie kann sichergestelit wer- 

den, dass eine allfällige Eini- 
gung im Mediationsverfah- 

ren auch tatsächlich in den 

behördlichen Genehmi- 

gungsverfahren umgesetzt 

wird?" Nach zwei Jahren 

Mediationsverfahren wurde 

tatsächlich ein Vertrag unter- 

schrieben. Der Vertrag be- 

steht aus zwei Teilen: der 

Endbericht folgt der Arbeits- 

weise des Mediationsforums: 

es wurden Kriterien erarbei- 

tet, von <lenen ausgehend die 

einzelnen Trassenvarianten 

beurteilt wurden. Abschlies- 

send wurde einvernehmlich 

eine Trasse festgelegt. 
Darüber hinaus haben ÖBB 
und die Gemeinden eine er- 

gänzende Vereinbarung ab- 
geschlossen, mit der die Er- 

gebnisse des Mediationsver- 
fahrens abgesichert werden 

sollen. 

Das Prinzip kurz erklärt: 

noch vor Einleitung der 

Behördenverfahren wird ein- 

vernehmlich überprüft, ob 

die einzureichenden Projekte 
dem Endbericht und damit 

dem Ergebnis des Mediati- 
onsverfahrens entsprechen 
oder nicht. Dies wird durch 

Berichtspflichten, das Recht 

auf neuerliche Einberufung 

des . Mediationsverfahrens 

und insbesondere durch die 

  

Dr. Heinrich Vana (2.v.l.) 
erläutert die Vertragsinhalte 

Verpflichtung der ÖBB, für 
die Dauer eines neuerlichen 
Mediationsverfahrens keine 

Unterlagen bei der Behörde 

einzureichen, abgesichert. 

Letztlich ist es mir darım ge- 
gangen, der erzielten Eini- 

gung auch künftig faktische 

Geltung zu verleihen. Ich 
hoffe, dass diese "Verzah- 

nung" mit den künftigen 

Behördenverfahren gelungen 

ist. 

Fortsetzung des Interviews ‚Folgt 

in Anwalt aktuell 2/1.



  

Dr. Vana 2. v.l. erläutert die 
Vertragsinhalte 

  

Fortsetzung Interview Dr. Heinrich Vana, RA und Mediator. Vertragliche Absicherung von Mediationsresultaten 

Ergebnisse müsse; 
  

   
Wirren der Zeit)standhalt 
  

Rechtsanwalt Dr. Vana hat 
beim Mediationsverfahren 
Gasteinertal die Gemein- 
den und Bürgerinitiativen 
vertreten und den Vertrag 

mit der ÖBB erstellt. 

AA: Wo liegen Ihrer Meinung 
nach die Grenzen einer vertrag- 
lichen Absicherung von Media- 
tionsergebnissen bzw. welche 
‚Stolpersteine kann es geben? 

Dr. Vana: In Umweltmediati- 
onsverfahren geht es im Re- 

gelfall um Projekte, die erst 

künftig einem behördlichen 

Genehmigungsverfahren un- 

terzogen werden müssen. Dies 

bedeutet im Klartext, dass klar 

unterschieden werden muss 

zwischen der "zivilen" Eini- 
gung zwischen den Parteien 

im Mediationsverfahren, die 

allenfalls auch zivilrechtlich 

abgesichert sein kann auf der 

einen Seite und dem Öffent- 

lich-rechtlichen Verfahren auf 

der anderen Seite, in dem das 

"öffentliche Interesse" im Vor- 

dergrund steht. Das bedeutet, 

dass — um beim Beispiel des 

Gasteinertals zu bleiben — die 

ÖBB gebunden wären, ein 
Projekt nur so einzureichen, 

wie es vereinbart ist. Gleich- 

    
    

     cherheit gege 
mer rechtliche 
tauchten. Und insofern hät 
er viel zur atmosphärischen 
Konsolidierung des ganzen 
‚Verfahrens beigetragen." 

en, w. 
‚Frag 
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zeitig ist es jedoch durchaus 
denkbar, dass die Behörde 

das vereinbarte Projekt oder 
Teile dieses Projekts nicht für 

genehmigungsfähig hält. Ge- 

rade für diesen Fall wurde 

vereinbart, dass Lösungen 

neuerlich einvernehmlich in 

einem Mediationsverfahren 

gefunden werden sollen. 

AA: Sie haben im Mediati- 
onsverfahren Gasteinertal die 
Gemeinden und die Bürgeri- 
nitiativen vertreten. Welche 
Gefahren bzw. welche Chan- 
cen bietet eine solche Vorge- 
hensweise? 

Dr. Vana: Diese Frage geht 

hart an die Grenze des Anwalts- 

geheimnisses. Ich werde ver- 

suchen, sie allgemein zu be- 

antworten: eine wichtige Frage 

in partizipativen Verfahren, in 

einer Umweltmediation, ist je- 

ne, ob alle Interessen auch wirk- 

lich ausreichend vertreten sind 

und abgebildet werden. Es ist 
aus meiner Sicht ein großer 

Vorteil für eine Gemeinde, in 

einem solchen Verfahren auch 

eine Bürgerinitiative an ihrer 

Seite zu haben, sodass sicher- 
gestellt ist, dass möglichst alle 

Aspekte und Interessen aus- 

reichend vertreten sind. Die 
Gefahr eines gemeinsamen 

Auftretens von Gemeinden 
und Bürgerinitiativen durch 

einen gemeinsam gewählten 

Anwalt liegt auf der Hand: 

das Mandat ist ein gemeinsa- 

mes und damit muss auch 

über die zu vertretende Posi- 

tion Einigkeit herrschen. Für 

den Fall, dass eine gemeinsa- 

me Posiiion nicht mehr einge- 

nommen werden kann, endet 

das Mandat des gemeinsa- 
men Vertreters. Dies hat aber 
auch im Gasteinertal gerade 
die Stärke der Gemeinden 
und Bürgerinitiativen ausge- 

macht: Sie sind gemeinsam 
mit einer klaren Position in 

den Verhandlungen aufgetre- 
ten und haben sich als pakt- 
fähig erwiesen. 

AA: Wieso ist die Unterstüt- 
zung durch einen Anwalt für 
die TeilnehmerInnen an einem 
Mediationsverfahren nötig? 

Dr. Vana: Mediationsverfah- 
ren benötigen in erster Linie 

eine unabhängige Verfahrens- 

führung, damit alle Teilneh- 

merinnen und Teilnehmer in 

gleicher Weise gehört wer- 

den. Darüber hinaus erfordert 

ein komplexes Verfahren wie 
die Umweltmediation, dass 

allen Beteiligten ein entspre- 

chender "Sachverstand", also 

technische und juristische 

Berater zur Verfügung stehen. 

‚Gerade das Gasteinertal zeigt, 

dass dies Gemeinden und 

Bürgerinitiativen in die Lage 

versetzt hat, auf gleicher 

Ebene mit dem Betreiber zu 

verhandeln. Dies bedeutet 

nicht, dass das Verfahren in 

eine reine "Sachverständi- 

gendiskussion" abgleitet. 

AA: Wer übernimmt in einem 

 Mediationsverfahren die Ko- 
sten für die anwaltliche Bera- 
tung der TeilnehmerInnen? 

Dr. Vana: Ein Erfolgsge- 

heimnis der Umweltmediati- 

on im Gasteinertal war aus 

meiner Sicht, dass die Kosten 

der Beratung der Gemeinden 

und Bürgerinitiativen weitge- 

hend von der öffentlichen 

Hand übernommen wurden. 

Dies entspricht letztlich ei- 

nem Grundprinzip der Öster- 
reichischen Rechtsordnung: 

Bei  Infrastrukturprojekten 

wird von den betroffenen An- 

rainern und Gemeinden stets 

ein Sonderopfer — letztlich 

    

  

im Interesse der Allgemein- 
heit — verlangt. Als Ausgleich 
ist das Österreichische Ent- 
eignungsrecht vom Grund- 
satz der gänzlichen Schadlos- 
haltung getragen. Die dazu 
ergangene Judikatur im Ent- 
eignungsrecht sollte auch für 
die Mediationsverfahren 
recht und billig sein. 

AA: Die Interessen des Ande- 
ren erkennen und akzeptieren 
- ein wichliger Grundsatz 
von Mediation. Wie vereinba- 
ren Sie als Anwalt, der sonst 
100% die Interessen seiner 
Klienten zu vertreten hat, 
diese Anforderungen? 

Dr. Vana: Gerade im Interesse 
meiner Klienten in einem Um- 
weltmediationsverfahren ist es 
wichtig, dass erzielte Ergeb- 
nisse von allen Seiten mitge- 
tragen werden. Lösungen zu 
finden, die von allen Betei- 
ligten unterschrieben werden 
können, ist die Aufgabe jeder 
Vertragsverhandlung. Im Be- 
reich der Umweltmediation 
sind darüber hinaus gerade die 
Anrainergemeinden und die be- 
troffenen Bürgerinnen und Bür- 
ger darauf angewiesen, dass al- 
le Beteiligten, also auch die Be- 
treiberseite, die gefundene 
Lösung als "ihre" und damit als 
gemeinsame Lösung ansehen. 
Das Umweltmediationsverfah- 
ren im Gasteinertal ist dafür ein 
schönes Beispiel: Nachdem ein 
Kompromiss gefunden wer- 
den konnte, kämpfen die Ge- 
meinden und Bürgerinitiati- 
ven darum, dass von Seiten 
des Bundes auch die entspre- 
chenden Gelder bereit ge- 
stellt- werden, damit dieser 
Kompromiss von der ÖBB 
umgesetzt werden kann. 

AA: Vielen Dank für das 
Gespräch.


